
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

213-1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

2. Aktualisierung 2011 (30. Juli 2011) 
 
 
Das  Baugesetzbuch wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwick-
lung in den Städten und Gemeinden v. 22. Juli 2011, BGBl. I S. 1509, mit Wirkung vom 30. Juli 2011 wie 
folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der  
Bauleitplanung 

(1)-(4) ... 
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-
gerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwor-
tung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwi-
ckeln. 

 
(6)-(8) ... 

 
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum  
Umweltschutz 

(1)-(4) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans 

(1) ... 
(2) Im Flächennutzungsplan können insbeson-

dere dargestellt werden: 
1.  ... 
2.  die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen des öffent-
lichen und privaten Bereichs, insbesondere 
mit den der Allgemeinheit dienenden bauli-
chen Anlagen und Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs, wie mit Schulen und Kirchen 
sowie mit sonstigen kirchlichen und mit so-

neu 
 
§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der  
Bauleitplanung 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-
gerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln sowie den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie 
die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. 

(6)-(8) (unverändert) 
 
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum  
Umweltschutz 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes 

soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. Der 
Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 
 
§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans 

(1) (unverändert) 
(2) Im Flächennutzungsplan können insbeson-

dere dargestellt werden: 
1.  (unverändert) 
2.  die Ausstattung des Gemeindegebiets 

a)  mit Anlagen und Einrichtungen zur 
Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen des öffentlichen und privaten 
Bereichs, insbesondere mit der All-
gemeinheit dienenden baulichen An-
lagen und Einrichtungen des Gemein-
bedarfs, wie mit Schulen und Kirchen 



 

 
 

zialen, gesundheitlichen und kulturellen 
Zwecken dienenden Gebäuden und Einrich-
tungen, sowie die Flächen für Sport- und 
Spielanlagen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-10. ... 
(2a) ... 
(2b) Für Darstellungen des Flächennutzungs-

plans mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 
Satz 3 können sachliche Teilflächennutzungspläne 
aufgestellt werden. 

(3)-(5) ... 
 
§ 9 Inhalt des Bebauungsplans 

(1) Im Bebauungsplan können aus städtebauli-
chen Gründen festgesetzt werden: 

1.-11. ... 
12.  die Versorgungsflächen; 
 
 
 
 
 
 
13.-22. ... 
23.  Gebiete, in denen 

a)  ... 
b)  bei der Errichtung von Gebäuden be-

stimmte bauliche Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energien wie ins-
besondere Solarenergie getroffen wer-
den müssen; 

 
 
 
 
24.-26. ... 
(1a)-(5) ... 
(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-

troffene Festsetzungen sowie Denkmäler nach 
Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nach-
richtlich übernommen werden, soweit sie zu sei-
nem Verständnis oder für die städtebauliche Beur-
teilung von Baugesuchen notwendig oder zweck-
mäßig sind. 

(6a)-(8) ... 

sowie mit sonstigen kirchlichen, sozi-
alen, gesundheitlichen und kulturellen 
Zwecken dienenden Gebäuden und 
Einrichtungen, sowie mit Flächen für 
Sport- und Spielanlagen, 

b)  mit Anlagen, Einrichtungen und sons-
tigen Maßnahmen, die dem Klimawan-
del entgegenwirken, insbesondere zur 
dezentralen und zentralen Erzeugung, 
Verteilung, Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus er-
neuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung, 

c)  mit Anlagen, Einrichtungen und sons-
tigen Maßnahmen, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen; 

3.-10. (unverändert) 
(2a) (unverändert) 
(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 

können sachliche Teilflächennutzungspläne aufge-
stellt werden; sie können auch für Teile des 
Gemeindegebiets aufgestellt werden. 

(3)-(5) (unverändert) 
 
§ 9 Inhalt des Bebauungsplans 

(1) Im Bebauungsplan können aus städtebauli-
chen Gründen festgesetzt werden: 

1.-11. (unverändert) 
12.  die Versorgungsflächen, einschließlich 

der Flächen für Anlagen und Einrich-
tungen zur dezentralen und zentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung; 

13.-22. (unverändert) 
23.  Gebiete, in denen 

a)  (unverändert) 
b)  bei der Errichtung von Gebäuden oder 

bestimmten sonstigen baulichen An-
lagen bestimmte bauliche und sonstige 
technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-
erbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müssen; 

24.-26. (unverändert) 
(1a)-(5) (unverändert) 
(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-

troffene Festsetzungen, gemeindliche Regelun-
gen zum Anschluss- und Benutzungszwang 
sowie Denkmäler nach Landesrecht sollen in den 
Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wer-
den, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen not-
wendig oder zweckmäßig sind. 

(6a)-(8) (unverändert) 



 

 
 

§ 11 Städtebaulicher Vertrag 
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge 

schließen. Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere sein: 

1.-3. ... 
4.  entsprechend den mit den städtebaulichen 

Planungen und Maßnahmen verfolgten Zie-
len und Zwecken die Nutzung von Netzen 
und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
sowie von Solaranlagen für die Wärme-, 
Kälte- und Elektrizitätsversorgung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-(4) ... 

 
§ 35 Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zu-
lässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die ausreichende Erschließung gesichert 
ist und wenn es 

1.-5. ... 
6.  der energetischen Nutzung von Biomasse 

im Rahmen eines Betriebes nach Nummer 1 
oder 2 oder eines Betriebes nach Num-
mer 4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem 
Anschluss solcher Anlagen an das öffentli-
che Versorgungsnetz dient, unter folgenden 
Voraussetzungen: 
a)-c) ... 
d) die installierte elektrische Leistung der 

Anlage überschreitet nicht 0,5 MW 
oder 

 
 

 
7.  der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 

der Kernenergie zu friedlichen Zwecken  
oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
dient. 

(2)-(6) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 Städtebaulicher Vertrag 
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge 

schließen. Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere sein: 

1.-3. (unverändert) 
4.  entsprechend den mit den städtebaulichen 

Planungen und Maßnahmen verfolgten Zie-
len und Zwecken die Errichtung und Nut-
zung von Anlagen und Einrichtungen zur 
dezentralen und zentralen Erzeugung, 
Verteilung, Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-
erbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung; 

5. entsprechend den mit den städtebauli-
chen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Anforde-
rungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 35 Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zu-
lässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die ausreichende Erschließung gesichert 
ist und wenn es 

1.-5. (unverändert) 
6.  der energetischen Nutzung von Biomasse 

im Rahmen eines Betriebes nach Nummer 1 
oder 2 oder eines Betriebes nach Num-
mer 4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem 
Anschluss solcher Anlagen an das öffentli-
che Versorgungsnetz dient, unter folgenden 
Voraussetzungen: 
a)-c) (unverändert) 
d) die Feuerungswärmeleistung der An-

lage überschreitet nicht 2,0 Megawatt 
und die Kapazität einer Anlage zur Er-
zeugung von Biogas überschreitet 
nicht 2,3 Millionen Normkubikmeter 
Biogas pro Jahr, 

7.  der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Kernenergie zu friedlichen Zwecken  
oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
dient, mit Ausnahme der Neuerrichtung 
von Anlagen zur Spaltung von Kern-
brennstoffen zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität, oder 

8. der Nutzung solarer Strahlungsenergie 
in, an und auf Dach- und Außenwandflä-
chen von zulässigerweise genutzten Ge-
bäuden dient, wenn die Anlage dem Ge-
bäude baulich untergeordnet ist. 

(2)-(6) (unverändert) 
 
 
 



 

 
 

§ 148 Baumaßnahmen 
(1) ... 
(2) Zu den Baumaßnahmen gehören 
1.-2. ... 
3.  die Errichtung und Änderung von Gemein-

bedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie 
4.  die Verlagerung oder Änderung von Betrie-

ben. 
 
 
 
 
 
 
Als Baumaßnahmen gelten ... 
 
§ 171a Stadtumbaumaßnahmen 

(1) ... 
(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, 

durch die in von erheblichen städtebaulichen Funk-
tionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen 
zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struk-
turen vorgenommen werden. Erhebliche städte-
bauliche Funktionsverluste liegen insbesondere 
vor, wenn ein dauerhaftes Überangebot an bauli-
chen Anlagen für bestimmte Nutzungen, nament-
lich für Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist. 

 
 
 
(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl 

der Allgemeinheit. Sie sollen insbesondere dazu 
beitragen, dass 

1.  die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der 
Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft 
angepasst wird, 

 
 
2.-5. ... 
6.  freigelegte Flächen einer nachhaltigen städ-

tebaulichen Entwicklung oder einer hiermit 
verträglichen Zwischennutzung zugeführt 
werden, 

 
7.  innerstädtische Altbaubestände erhalten 

werden. 
 
§ 171c Stadtumbauvertrag 

Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Um-
setzung ihres städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtumbaumaß-
nahmen auf der Grundlage von städtebaulichen 
Verträgen im Sinne des § 11 insbesondere mit den 
beteiligten Eigentümern durchzuführen. Gegen-
stände der Verträge können insbesondere auch 
sein 

 

§ 148 Baumaßnahmen 
(1) (unverändert) 
(2) Zu den Baumaßnahmen gehören 
1.-2. (unverändert) 
3.  die Errichtung und Änderung von Gemein-

bedarfs- und Folgeeinrichtungen, 
4.  die Verlagerung oder Änderung von Betrie-

ben sowie 
5. die Errichtung oder Erweiterung von An-

lagen und Einrichtungen zur dezentralen 
und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung. 

Als Baumaßnahmen gelten (unverändert) 
 
§ 171a Stadtumbaumaßnahmen 

(1) (unverändert) 
(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, 

durch die in von erheblichen städtebaulichen Funk-
tionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen 
zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struk-
turen vorgenommen werden. Erhebliche städte-
bauliche Funktionsverluste liegen insbesondere 
vor, wenn ein dauerhaftes Überangebot an bauli-
chen Anlagen für bestimmte Nutzungen, nament-
lich für Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist, 
oder wenn die allgemeinen Anforderungen an 
den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
nicht erfüllt werden. 

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl 
der Allgemeinheit. Sie sollen insbesondere dazu 
beitragen, dass 

1.  die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der 
Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft 
sowie den allgemeinen Anforderungen 
an den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung angepasst wird, 

2.-5. (unverändert) 
6.  brachliegende oder freigelegte Flächen ei-

ner nachhaltigen, insbesondere dem Kli-
maschutz und der Klimaanpassung die-
nenden oder einer mit diesen verträgli-
chen Zwischennutzung zugeführt werden, 

7.  innerstädtische Altbaubestände nachhaltig 
erhalten werden. 

 
§ 171c Stadtumbauvertrag 

Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Um-
setzung ihres städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtumbaumaß-
nahmen auf der Grundlage von städtebaulichen 
Verträgen im Sinne des § 11 insbesondere mit den 
beteiligten Eigentümern durchzuführen. Gegen-
stände der Verträge können insbesondere auch 
sein 

 



 

 
 

1.  die Durchführung des Rückbaus baulicher 
Anlagen innerhalb einer bestimmten Frist 
und die Kostentragung für den Rückbau; 

 
2.-3. ... 

 
 

1.  die Durchführung des Rückbaus oder der 
Anpassung baulicher Anlagen innerhalb ei-
ner bestimmten Frist und die Kostentragung 
dafür; 

2.-3. (unverändert) 
 
§ 248 Sonderregelung zur sparsamen und  
effizienten Nutzung von Energie 

In Gebieten mit Bebauungsplänen oder Sat-
zungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
oder 3 sind bei Maßnahmen an bestehenden 
Gebäuden zum Zwecke der Energieeinsparung 
geringfügige Abweichungen von dem festge-
setzten Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig, soweit dies mit nachbarlichen Interes-
sen und baukulturellen Belangen vereinbar ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie in, an und auf 
Dach- und Außenwandflächen. In den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend für Abweichungen 
vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart 
der näheren Umgebung (§ 34 Absatz 1 Satz 1). 
 
§ 249 Sonderregelungen zur Windenergie in 
der Bauleitplanung 

(1) Werden in einem Flächennutzungsplan 
zusätzliche Flächen für die Nutzung von Wind-
energie dargestellt, folgt daraus nicht, dass die 
vorhandenen Darstellungen des Flächennut-
zungsplans zur Erzielung der Rechtswirkungen 
des § 35 Absatz 3 Satz 3 nicht ausreichend 
sind. Satz 1 gilt entsprechend bei der Ände-
rung oder Aufhebung von Darstellungen zum 
Maß der baulichen Nutzung. Die Sätze 1 und 2 
gelten für Bebauungspläne, die aus den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans entwi-
ckelt werden, entsprechend. 

(2) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann 
auch festgesetzt werden, dass die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Windenergieanlagen nur 
zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass nach 
der Errichtung der im Bebauungsplan festgesetz-
ten Windenergieanlagen andere im Bebauungs-
plan bezeichnete Windenergieanlagen innerhalb 
einer im Bebauungsplan zu bestimmenden an-
gemessenen Frist zurückgebaut werden. Die 
Standorte der zurückzubauenden Windenergiean-
lagen können auch außerhalb des Bebauungspl-
angebiets oder außerhalb des Gemeindegebiets 
liegen. Darstellungen im Flächennutzungsplan, 
die die Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 
haben, können mit Bestimmungen entsprechend 
den Sätzen 1 und 2 mit Wirkung für die Zulässig-
keit der Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 
Nummer 5 verbunden sein. 


